
 

 
 
 

 

Anschrift: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, Tel: (02222) 945-100, Fax: (02222) 945-400  
E-Mail: christoph.becker@stadt-bornheim.de 

 
 
 
 
 
Stadt Bornheim · Postfach 1140 · 53308 Bornheim 

 

 
 
 
 
 
 
 

31.08.2023 
 
 
 
 

Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. Neubau Schwimmbad - Wasserflächen in Bornheim 
 
 
Sehr geehrte Herr König, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 12.07.2023 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: Wie lange würde die Planung und der Neubau in der Königswinterer Variante ggü.  
der Workshop-Variante dauern? 
  
Antwort: Planung und Neubau der Königswinterer Variante statt der Workshopvariante würde 
nach Auffassung der Verwaltung nicht zu einer nennenswerten Zeitersparnis führen, da im We-
sentlichen lediglich ein Becken wegfallen würde. Dies dürfte im Verhältnis zum gesamten Projekt 
nicht viel ausmachen, ähnlich verhält es sich ja bei der Abbildung der Baukosten. Es wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass es dort die Themen Freibad, Sauna und Betriebsfortführung des alten 
Hallenbades während der Bauphase nicht gab. 
 
Frage 2: Welche Einsparpotentiale sieht die Verwaltung noch? 
 
Antwort: Zu den derzeit bekannten Einsparpotentialen verhält sich die für Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Rat bereits eingestellte Schwimmbadvorlage (3. Ergänzungsvorlage). 
Im weiteren Prozess wird jederzeit nach Sparmöglichkeiten Ausschau gehalten werden. Solche 
könnten wie in Königswinter z.B. das Absehen von Deckenunterverkleidungen sein sowie der 
Verzicht auf kostenintensive Materialien bei Fliesen etc., und stattdessen der Einbau kostenspa-
render, langlebiger und strapazierfähiger Varianten. 
 
Frage 3: Wurden seitens der Verwaltung Gespräche geführt, den Betrieb durch einen großen  
Schwimmbadbetreiber vornehmen zu lassen, um Synergien bei Einkauf,  
Wartungsarbeiten und weiteren Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? 
 
Antwort: Nein, mit einem großen Schwimmbadbetreiber wurden derzeit noch keine Gespräche 
geführt hinsichtlich eines späteren Geschäftsbesorgungsvertrages über den Betrieb. 
Zu der grundsätzlichen Einbindung zu Investoren und Privatfirmen siehe Beitrag in der (1.) Er-
gänzungsvorlage zu 140/2023-6, zu einem solchen Geschäftsbesorgungsauftrag insbesondere 
den letzten Absatz unter Punkt 6. 
 
Frage 4: Inwiefern kann der Neubau des Hallenfreizeitbads durch die Idee eines  
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Lehrschwimmbeckens in Borneimer Norden im Rahmen einer Gesamtwasserflächenstrategie 
verkleinert werden? 
 
Antwort: Ein Lehrschwimmbecken im Bornheimer Norden sollte nicht von vornherein zur Ver-
kleinerung des Neubaus des Hallen- und Freizeitbades führen, sondern könnte – wenn es denn 
verwirklicht wird - dieses sinnvoll ergänzen. Zudem fehlen in den umliegenden Kommunen – so 
hat eine Umfrage ergeben – überall Schwimmzeiten, so dass eine kostendeckende Vermietung 
von entspr. Nutzungen, sollten sich tatsächlich freie Zeiten ergeben, ebenfalls eine Möglichkeit 
wäre. 
 
Frage 5: Welche Investitionen/ Zuschüsse wurden seitens der Stadt in den vergangenen fünf  
Jahren für das Therapiebecken in Merten vorgenommen oder vom Betreiber  
angefragt? 
 
Antwort: Von derartigen oder nachgefragten Zuschüssen/Investitionen ist der Verwaltung nichts 
bekannt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Christoph Becker) 
Bürgermeister 
 
 
 
 


